
 

 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der PLIM Group AG 

 

§ 1 

Allgemeines – Geltungsbereich 

  

1. Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschliesslich und sind Bestandteil aller Verträ-

ge über Lieferung und Leistung zwischen der PLIM Group AG und dem Besteller; ent-

gegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen 

des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ih-

rer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in 

Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender 

Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen. 

 
2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses 

Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. 

 

3. Unsere Verkaufsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Ge-

schäftsbeziehungen mit dem Besteller.  

 

§ 2 

Vertragsschluss 

 

1. Unsere Angebote sind unverbindlich, solange die PLIM Group AG nicht ausdrücklich 

eine Offerte abgibt. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe 

und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. 

 

2. Ist die Bestellung als Angebot gemäss Art. 5 OR zu qualifizieren, so können wir dieses 

innerhalb von 2 Wochen nach Eingang bei uns annehmen. 

 
3. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen 

Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlie-

ferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten 

Deckungsgeschäfts mit unserem Zulieferer. Der Besteller wird über die Nichtverfüg-

barkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird unverzüglich zu-

rückerstattet. 



 

 

§ 3 

Preise – Zahlungsbedingungen 

 
1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise 

«ab Werk», ausschliesslich Verpackung und Versand; diese werden gesondert in 

Rechnung gestellt. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen zu 

ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder Kostenerhö-

hungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreisänderungen 

eintreten. Diese werden wir dem Besteller auf Verlangen nachweisen. 

 
2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird 

in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungstellung in der Rechnung gesondert aus-

gewiesen. 

 
3. Verpackung, Fracht und sämtliche Versandkosten gehen grundsätzlich zu Lasten des 

Käufers.  

 
4. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis in-

nerhalb von dreissig Tagen ab Rechnungsstellung (ohne Abzug) fällig. Nach Ablauf 

dieser Frist kommt der Besteller in Zahlungsverzug. Es gelten die gesetzlichen Re-

geln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs. Wir behalten uns vor, einen höhe-

ren Verzugsschaden nachzuweisen oder geltend zu machen. 

 
5. Verrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche 

rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Ausserdem ist er 

zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenan-

spruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

 
6. Bei Zahlungsverzug des Bestellers sind wir berechtigt, sämtliche Forderungen gegen 

den Besteller fällig zu stellen und den gesetzlichen Zinssatz, mindestens jedoch 1 % 

Punkte pro Monat, in Rechnung zu stellen, es sei denn, der Besteller weist einen ge-

ringeren Schaden nach.  

 

§ 4 

Lieferung und Lieferzeit 

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung «ab 

Werk» vereinbart. 

 



 

 

2. Die Lieferung erfolgt regelmässig auf dem Versandwege und an die vom Besteller an-

gegebene Lieferanschrift. Die PLIM Group AG organisiert den Transport der Produkte 

nach eigenem Ermessen, wobei Sonderwünsche des Bestellers soweit möglich be-

rücksichtigt werden.  

 

3. Wir sind berechtigt, die zu liefernde Ware auch von einem anderen Ort als dem Erfül-

lungsort zu versenden. Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung 

durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt 

der Besteller.  

 

4.  Unsere Liefertermine sind freibleibend, da wir selbst von der Belieferung durch z.T. 

ausländische Lieferanten abhängig sind.  

 
5.  Sämtliche Lieferfristen stehen unter dem Vorbehalt unvorhergesehener Hindernisse. 

Alle Ereignisse höherer Gewalt, die wir gemäss Art. 119 OR nicht zu vertreten haben, 

entbinden uns von der Erfüllung der übernommenen vertraglichen Verpflichtungen, 

solange diese Ereignisse andauern. Wir sind verpflichtet, den Besteller unverzüglich 

davon in Kenntnis zu setzen, wenn ein solches Ereignis eintritt; gleichzeitig sind wir 

gehalten, dem Besteller Mitteilung darüber zu machen, wie lange ein solches Ereignis 

voraussichtlich dauert. Falls ein solches Ereignis länger als drei Monate andauert, 

können wir vom Vertrag zurücktreten. Die Gegenleistung wird unverzüglich zurücker-

stattet. 

 
6. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen 

und kaufmännischen Fragen voraus. 

 
7. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungs-

gemässe Erfüllung einer etwaigen Verpflichtung des Bestellers voraus. Die Einrede 

des nicht erfüllten Vertrages (Art. 82 / 184 Abs. 2 OR) und die Unsicherheitseinrede 

(Art. 83) bleiben vorbehalten. 

 
8. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwir-

kungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden ein-

schliesslich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende An-

sprüche bleiben vorbehalten. 

 
9. Sofern die Voraussetzungen von Abs. (8) vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen 

Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt 

auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. 



 

 

 
10. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende Kauf-

vertrag ein Fixgeschäft im Sinn von Art. 108 Ziff. 3 OR ist. Wir haften auch nach den 

gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns zu vertretenden Lie-

ferverzugs der Besteller berechtigt ist geltend zu machen, dass sein Interesse an der 

weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist. 

 
11. Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf 

einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung 

beruht; ein Verschulden einer Hilfsperson wird gemäss Art. 101 Abs. 2 OR wegbe-

dungen. Sofern der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen 

Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung jedoch auf den vorher-

sehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

 
12. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertre-

tende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 

beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, ty-

pischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

 
13. Im Übrigen haften wir im Fall des Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug im 

Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5 % des Liefer-

wertes, maximal jedoch nicht mehr als 5 % des Lieferwertes. 

 
14. Ist der Besteller mit Zahlungen aus der Geschäftsverbindung länger als 14 Tage nach 

Fälligkeit im Rückstand, sind wir berechtigt, erst nach Zahlung weiterzuliefern. Dem 

Besteller entsteht hieraus kein Recht zur Abnahmeverweigerung. Uns gegebene wei-

tergehende Rechte bleiben unberührt. 

 
15. Wir behalten uns das Recht auf Teillieferungen vor. 

 

§ 5 

Gefahrenübergang  

 
1. Die Gefahr des Untergangs, der Verschlechterung und der Versendung geht in allen 

Fällen auf den Besteller über, sobald die Ware im Zuge der Lieferung unsere Ge-

schäftsräume verlässt. Verzögert sich die Absendung aus einem Grund, den wir nicht 

zu vertreten haben, geht die Gefahr bereits mit Absonderung und Anzeige der Ver-

sandbereitschaft auf den Besteller über. 

 



 

 

§ 6 

Mängel- und Produktehaftung 

 

1. Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Her-

stellers als vereinbart. Öffentliche Äusserungen, Anpreisungen oder Werbung des 

Herstellers stellen daneben keine vertragsgemässe Beschaffenheitsangabe der Ware 

dar. 

 

2. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der verein-

barten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit. 

 

3. Die Mängelrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seiner nach Art. 201 OR 

geschuldeten Obliegenheit zur unverzüglichen Untersuchung und Rüge ordnungsge-

mäss nachgekommen ist, die hiermit als vertragliche Pflicht vereinbart werden. Den 

Besteller trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbe-

sondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt des Mangels und für die Rechtzeitig-

keit der Mängelrüge. 

 
4. Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfül-

lung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien 

Sache berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck 

der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, We-

ge-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, 

dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde 

und die Verbringung nicht ihrem bestimmungsgemässen Gebrauch entspricht. 

 
5. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Rück-

tritt oder Minderung zu verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, ins-

besondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Käufer jedoch kein Rücktritts-

recht zu. 

 
6. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadenser-

satzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Soweit uns 

keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung 

auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Die Haftung 

für leichte und mittlere Fahrlässigkeit wird wegbedungen. 

 



 

 

7. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentli-

che Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf 

den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

 
8. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-

sundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Pro-

dukthaftungsgesetz. 

 
9. Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist jede weitere Haftung aus-

geschlossen. 

 
10. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt gem. Art. 371 OR 2 Jahre, gerech-

net ab Gefahrenübergang. 

 
11. Der Besteller soll berechtigte Nacherfüllungsansprüche seiner Abnehmer nur nach 

vorheriger Rücksprache und in Abstimmung mit uns durchführen; der Besteller ist ge-

halten, uns zuvor die voraussichtlichen Kosten der Nacherfüllung mitzuteilen. Eine ei-

gene Nacherfüllung ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung führt der Besteller 

auf eigenes Risiko durch. 

 
12. Garantien im Rechtssinne erhält der Besteller durch uns nicht. Herstellergarantien 

bleiben davon unberührt. 

 

13. Die PLIM Group AG haftet im Rahmen der zwingenden Bestimmungen der Produkte-

haftpflicht. Ausgenommen bei rechtswidriger Absicht oder grober Fahrlässigkeit, wird 

jegliche weitergehende Haftung ausgeschlossen. Die Kenntnis der für die Verwen-

dung unserer Produkte einschlägigen Vorschriften (insb. SIA-Normen, DlN-Normen 

und Baurecht) sowie die Prüfung etwaiger Vorgaben Dritter (z.B. Planer, Bauherren) 

ist in jedem Falle Sache des Bestellers. PLIM Group AG lehnt jegliche Haftung für 

Schäden ab, welche infolge Nichtbeachtung dieser Vorschriften entstehen können.  

 

§ 7 

Gesamthaftung 

 

1. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 vorgesehen, ist – ohne 

Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. 

Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertrags-

abschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche 

auf Ersatz von Sachschäden gemäss Art. 41 OR. 

 



 

 

2. Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch, soweit der Besteller anstelle eines Anspruchs 

auf Ersatz des Schadens statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt. 

 
3. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder einge-

schränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche vertragliche und ausserver-

tragliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Ver-

treter und Erfüllungsgehilfen. 

 

§ 8 

Eigentumsvorbehalt 

 

1. An Modellen, Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen be-

halten wir uns Eigentums-, gewerbliche Schutz- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch 

für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Wei-

tergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustim-

mung. 

 

2. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen 

aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor. Der Besteller ermächtigt uns, ab 

dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses die Eintragung gemäss Art. 715 ZGB ins öf-

fentliche Eigentumsvorbehaltsregister am jeweiligen Wohnort des Käufers zu veran-

lassen. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungs-

verzug, sind wir nach Setzung einer angemessenen Frist berechtigt, die Kaufsache 

zurückzunehmen. Die gesetzlichen Fälle der Entbehrlichkeit einer Frist bleiben unbe-

rührt. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag vor. 

Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwer-

tungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich angemessener 

Verwertungskosten – anzurechnen. 

 
3. Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er 

verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden 

ausreichend zum Neuwert zu versichern.  

 
4. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich 

schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäss Art. 106-109 SchKG erheben 

können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und ausserge-

richtlichen Kosten einer Drittwiderspruchsklage zu erstatten, haftet der Besteller für 

den uns entstandenen Ausfall. 

 



 

 

5. Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache weiterzuverkaufen; er tritt uns jedoch be-

reits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschliesslich MwSt) 

unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräusserung gegen seine Abnehmer 

oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder 

nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt 

der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung 

selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forde-

rung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den 

vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere 

kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstel-

lung vorliegt. Ist dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Besteller uns die ab-

getretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforder-

lichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern 

(Dritten) die Abtretung mitteilt. 

 
6. Wird die Kaufsache selbst mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verar-

beitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wer-

tes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschliesslich MwSt) zu den anderen verar-

beiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung 

entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte 

Kaufsache. 

 
7. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar 

vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 

Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschliesslich MwSt) zu den anderen 

vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung 

in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als 

vereinbart, dass der Besteller uns anteilmässig Miteigentum überträgt. Der Besteller 

verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns. 

 
8. Ist der Eigentumsvorbehalt oder die Abtretung nach dem Recht, in dessen Bereich 

sich die Ware befindet, nicht wirksam, so gilt die dem Eigentumsvorbehalt oder der 

Abtretung der Ware in diesem Bereich entsprechende Sicherung als vereinbart. Ist zur 

Entstehung der Rechte die Mitwirkung des Bestellers erforderlich, so ist er auf unsere 

Anforderung hin verpflichtet, auf seine Kosten alle Massnahmen zu treffen, die zur 

Begründung und Erhaltung solcher Rechte erforderlich sind. 

 
9. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers 

insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichern-



 

 

den Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Si-

cherheiten obliegt uns. 

 

§ 9 

Retouren 

 

1. Es besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Retouren. Ein Retourenwunsch muss vor-

gängig mit uns abgesprochen werden. Die Entscheidung über eine kostenpflichtige 

oder kostenfreie Retoure sowie die Erstattung eines bezahlten Verkaufspreises obliegt 

der PLIM Group AG. Für jede Retoursendung können wir dem Besteller die daraus 

entstehenden Umtriebskosten verrechnen. 

 
 

§ 10 
PrSG – VREG – VeVA 

 
1. Soweit unsere Pflichten nach Bundesgesetz über die Produktesicherheit (PrSG) sowie 

Verordnung über die Rückgabe, die Rücknahme und die Entsorgung elektrischer und 

elektronischer Geräte (VREG) sowie die Verordnung über den Verkehr mit Abfällen 

(VeVA) nicht für uns zwingend sind, hat der Besteller dafür zu sorgen, dass diese 

Bestimmungen eingehalten werden. 

 

§11 
Gerichtsstand – Erfüllungsort – Anwendbares Recht 

 

1. Sämtliche Streitigkeiten sind ausschliesslich entweder vor dem Regionalgericht Bern-

Mittelland oder bei gegebenen Voraussetzungen vor dem Handelsgericht Bern aus-

zutragen; die PLIM Group AG ist jedoch berechtigt, den Besteller auch an anderen 

Gerichtsständen zu verklagen. 

 
2. Sofern der Besteller Kaufmann ist und sich aus der Auftragsbestätigung nichts ande-

res ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort. 

 

3. Es gilt das Recht der Schweizerischen Eidgenossenschaft; die Bestimmungen des 

UN-Kaufrechts (CISG) werden hiermit explizit ausgeschlossen. 

 

 


